
 

Gesellschaftsrecht 

Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex:  
 
Schwerpunkt: Qualität und Vielfalt bei der Zusammensetzung von Vorstand und 
Aufsichtsrat. 
 
Regierungskommission konkretisiert u.a. Empfehlungen für mehr Vielfalt („Diversity“) in 
Aufsichtsräten. Empfehlung nun auch für Vorstandsbesetzung. 
 

 
 
Die Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex hat u.a. die bisherigen Diversity-
Empfehlungen für die Aufsichtsratsbesetzung durch eine 
Neufassung des Deutschen Corporate Governance Ko-
dex (DCGK) in der Fassung vom 26. Mai 2010, gültig ab 
2. Juli 2010, weiter konkretisiert. Ziel der Änderungen ist 
insbesondere die nachhaltige Erhöhung des Anteils von 
Frauen und internationalen Vertretern in deutschen Auf-
sichtsräten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Ergänzung der erstmaligen Diversity-Empfehlung vom 
18. Juni 2009 wurde zudem auch eine entsprechende 
Empfehlung zur Besetzung des Vorstands aufgenommen. 
 
1. Vorbemerkung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Aktiengesell-
schaften haben gemäß § 161 AktG jährlich zu erklären, 
ob sie den im aktuellen Kodex enthaltenen Empfehlungen 

 
entsprochen haben und zukünftig entsprechen werden. 
Die Frage des Rechtscharakters des DCGK sowie der 
rechtlichen Konsequenzen bei Abgabe einer falschen 
Entsprechensserklärung sind seitdem Gegenstand einer 
regen gerichtlichen Überprüfung. 
 
Im Rahmen der Überprüfung von Hauptversammlungsbe-
schlüssen spielte der DCGK zunächst nur eine relativ un-
bedeutende Rolle. Mitunter wurde der Vorwurf eines Ver-
stoßes gegen § 161 AktG herangezogen, um Beschlüsse 
zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat anzufechten. 
Wird die Entsprechenserklärung z.B. entgegen § 161 AktG 
überhaupt nicht abgegeben oder den Aktionären nicht 
dauerhaft zugänglich gemacht, sind die entsprechenden 
Entlastungsbeschlüsse der Hauptversammlung anfechtbar. 
Gleiches gilt, wenn sich die vergangenheitsbezogene Er-
klärung als falsch erweist oder die Mitglieder von Vorstand 
oder Aufsichtsrat die von ihnen abgegebene zukunftsge-
richtete Erklärung missachten. 
 
Seit dem Urteil des OLG München (OLG München v. 6. 
August 2008 – 7 U 5628/07) im Fall MAN/Piech dürfte 
bekannt sein, dass ein Verstoß gegen § 161 AktG unter 
Umständen zur Nichtigkeit von Aufsichtsratsbeschlüssen 
und zur Anfechtbarkeit der auf dieser Grundlage gefass-
ten Hauptversammlungsbeschlüsse führen kann. Dies 
soll zumindest dann der Fall sein, wenn der Aufsichts-
ratsbeschluss, einen Vorschlag an die Hauptversamm-
lung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern zum Gegens-
tand hat und der Wahlvorschlag einer vom Aufsichtsrat 
anerkannten Empfehlung des Kodex widerspricht. In  
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diesen Fällen müsste der Aufsichtsrat um die Nichtigkeit 
seines Beschlusses zu vermeiden, die Abweichung von 
der bisher abgegebenen Entsprechenserklärung unver-
züglich bekanntgeben.  
 
Unter diesem Gesichtspunkt sollte auch den Neurege-
lungen des DCGK zum Thema „Diversity“ zukünftig mit 
entsprechender Sorgfalt begegnet werden. 
 
2. Neuregelungen zur Diversity im DCGK 
 
1. Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands 
 

 DCGK Ziff. 4.1.5 : 
Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungs-
funktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) 
achten und dabei insbesondere eine angemessene 
Berücksichtigung von Frauen anstreben. 

 
2. Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrats 

 
 DCGK Ziff. 5.1.2 : 

Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglie-
der des Vorstands. Bei der Zusammensetzung 
des Vorstands soll der Aufsichtsrat auch auf Viel-
falt (Diversity) achten und dabei insbesondere ei-
ne besondere Berücksichtigung von Frauen an-
streben. 
 

3. Zusammensetzung und Vergütung des Aufsichtsrats 
 

 DCGK Ziff. 5.4.1 : 
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass 
seine Mitglieder insgesamt über die zur ord-
nungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben er-
forderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli-
chen Erfahrungen verfügen. 
 
Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung 
konkrete Ziele benennen, die unter Beachtung der 
unternehmensspezifischen Situation die internati-
onale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle In-
teressenkonflikte, eine festzulegende Altersgren-
ze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversi-
ty) berücksichtigen. Diese konkreten Ziele sollen 
insbesondere eine angemessene Beteiligung von 
Frauen vorsehen. Vorschläge des Aufsichtsrats 
an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Zie-
le berücksichtigen. Die Zielsetzung des Aufsichts-
rats und der Stand der Umsetzung sollen im Cor-
porate Governance Bericht veröffentlicht werden.  
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für 
ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbil-
dungsmaßahmen eigenverantwortlich wahr. Da-
bei sollen sie von der Gesellschaft angemessen 
unterstützt werden. 

3. Weitere Anpassungen des DCGK 
 

 DCGK Ziff. 5.4.5  
Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass 
ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genü-
gend Zeit zur Verfügung steht. Wer dem Vorstand 
einer börsennotierten Aktiengesellschaft ange-
hört, soll insgesamt nicht mehr als drei Aufsichts-
ratsmandate in konzernexternen börsennotierten 
Gesellschaften oder in Aufsichtsräten von Gesell-
schaften mit vergleichbaren Anforderungen wahr-
nehmen. 
 

 
Neben den in diesem Newsletter ausdrücklich aufgeführ-
ten Neuregelungen wurden noch weitere sprachliche und 
inhaltliche Anpassungen des DCGK durchgeführt, die 
u.a. auf Gesetzesänderungen des ARUG und des Vor-
stAG zurückzuführen sind. 
 
4. Auswirkungen der Änderungen 
 
Während der Kodex bisher lediglich forderte, dass der 
Aufsichtsrat bei der Zusammensetzung des Vorstands 
bzw. bei Vorschlägen zur Wahl des Aufsichtsrats auch 
auf Vielfalt (Diversity) achten solle, steht jetzt verstärkt 
die angemessene Beteiligung von Frauen in den Füh-
rungspositionen, Vorständen und Aufsichtsräten börsen-
notierter Unternehmen, im Mittelpunkt der jüngsten Ko-
dexänderung. 
 
Zudem besagt der Kodex nunmehr, dass Mitglieder des 
Aufsichtsrats die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr-
zunehmen haben. Ergänzt wird dies durch die Empfeh-
lung, dass die Unternehmen diese Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen angemessen unterstützen. Der Ge-
sichtspunkt „zu viele Aufsichtsratsmandate = zu wenig 
Aufsichtsratsqualität“ wird durch die Einbeziehung von 
Aufsichtsratsmandaten „in vergleichbaren nichtbörsenno-
tierten Unternehmen“ für die zulässige Höchstzahl von 
Aufsichtsratsmandaten in Ziff. 5.4.5 berücksichtigt.  
 
Die Definition der „konkreten Ziele“ für eine angemesse-
ne Zusammensetzung des Aufsichtsrats dürfte sich als 
eine der streitträchtigsten Änderungen des DCGK erwei-
sen. Insbesondere bleibt unklar, ob der Aufsichtsrat eine 
konkrete Frauenquote als Zielvorgabe benennen muss 
und ob ein fester zeitlicher Rahmen zur Erreichung der 
Quote zu definieren ist.  
 
Der Kodex sieht vor, dass die konkreten Zielsetzungen 
im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden 
sollen. Jede börsennotierte Aktiengesellschaft wird sich 
daher inhaltlich mit dem Thema Diversity, bzw. Frauen-
quote beschäftigen müssen oder eine Abweichung von 
den (Diversity) Empfehlungen in der Entsprechenserklä-
rung angeben müssen. Sollten Abweichungen aber zum 
Regelfall werden, ist damit zu rechnen, dass dies neben 
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einer schlechten Außenwirkung auch ein baldiges Ein-
schreiten des Gesetzgebers und die Einführung einer 
gesetzlichen Quote zur Folge haben könnte. 
 
Folgt eine börsennotierte Aktiengesellschaft hingegen 
den neuen Empfehlungen, werden zukünftige Aufsichts-
ratsbeschlüsse, die einen Vorschlag an die Hauptver-
sammlung zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds zum 
Gegenstand haben, sich an den veröffentlichten Zielset-
zungen messen lassen müssen. Sofern sie den Zielset-
zungen offensichtlich widersprechen, müsste nach den 
Maßstäben des OLG Urteils im Fall MAN/Piech eine 
Abweichung von der bisher abgegebenen Entsprechens-
erklärung unverzüglich bekanntgeben werden. Andern-
falls besteht nach den Grundsätzen des OLG Urteils die 
Gefahr der Nichtigkeit des Aufsichtsratsbeschlusses und 
der Anfechtbarkeit des auf diesem Beschlussvorschlag 
beruhenden Hauptversammlungsbeschlusses. 
 
 
5. Fazit 
 
Abgesehen von dem Anfechtungspotential der Neurege-
lungen und einem möglichen Reputationsverlust sollten 
Unternehmen auch bedenken, dass diese Chance zur 
freiwilligen Förderung der Diversity in den Gesellschafts-
gremien möglicherweise die letzte Gelegenheit zur Ver-
meidung einer gesetzlichen Quote ist. Zum Beispiel hat 
Norwegen eine solche Quote in Aufsichtsräten (40%) 
bereits seit einigen Jahren. Auch Frankreich hat Anfang 
des Jahres eine gesetzliche Quote von 40% verfügt und 
den Unternehmen zur Umsetzung sechs Jahre Zeit ge-
geben. Die Frauenquote in deutschen Aufsichtsräten 
liegt bei ca. 10% und auch dies nur deshalb, weil der 
Frauenanteil bei den Arbeitnehmervertretern in mitbe-
stimmten Aufsichtsräten verhältnismäßig hoch ist. Nach 
Einschätzung vieler Experten ist auch in Deutschland 
daher mit der Einführung einer gesetzlichen Quote zu 
rechnen, sollte sich der Weg über die Empfehlungen des 
DCGK in der Praxis als wirkungslos erweisen. 
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